
MARKTGEMEINDE PREDING
Bezirk Deutschlandsberg / Steiermark

Grazer Straße 11, 8504 Preding
Tel.Nr. 03185/2222-0 - Fax.Nr. 2222/12

E-Mail: „gde@preding.eu" - Homepage: "www.gemeinde-preding.at"

GZ:004/1-11-2022

VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die 11. Sitzung des Gemeinderates

am Donnerstag, den 15. Dezember 2022 im Panorama-Saal des Marktgemeindeamtes
Preding, mit Beginn um 19.00 Uhr.

Auf Grundlage des beschlossenen Sitzungsplanes, erfolgte die Einberufung per E-Mail am
06.12.2022 an nachstehend angeführte Gemeindevorstands- und Gemeinderatsmitglieder:

Name: Tag der Zustellung: E-mailadresse:

Gemeindevorstand:
Bgm. Adolf Meixner
Vizebgm. Elmar Steiner

GK Andreas Stangl

sowie die Gemeinderäte:

Ajtnik Isabella

HR DI Becker Horst

Becker Monika

Ing. Gurt Stefan

Gutjahr Christoph

Langmann Bernhard

Muhrer Theresia

Muhry Johann j un.

Schnur Martin

Stoiser Elisabeth

Tmmmer Ernest

06.12.2022
06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022

bgm@preding.eu
elmarsteiner@gmx.net
e. steiner@preding. eu
andreas.stangl@powerteam.at
a.stangl@preding.eu

isabella.ajtnik.ia@gmail.com
i. aj tnik@preding. eu
m.h.becker@aon.at
h.becker@preding.eu
m.h.becker@aon.at
rn.becker@preding.eu
stefan@gurt.co.at
s.gurt@preding.eu
christoph.gutj ahr. 84@gmail.com
c. gutj ahr@preding. eu
bernhard. langmann@uniqa. at
b. langmaim@preding. eu
resi.muhrer@gmx.at
t.muhrer@preding.eu
muhry@aon.at
j.muhry@preding.eu
martin.schnur@gmx.at
rn.schnur@preding.eu
reitstall@reitstall-stoiser.at
e.stoiser@preding.eu
emesttrummer@aon.at
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Tschampa Lukas

Winkler Erwin

06.12.2022

06.12.2022

e.trummer@preding.eu

tschampa_l@gmx.at
l.tschampa@preding.eu

erwin.winkler@gmx.at
e.winkler@preding.eu

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates,
ist in der Anlage beigeschlossen.

Anwesend waren:

Gemeinde vorstand:

Bgm. Adolf Meixner, Vizebgm. Elmar Steiner, GK Andreas Stangl;

sowie die Gemeinderäte: Isabella Ajtnik, HR DI Horst Becker, Monika Becker, Ing. Stefan
Gurt, Christoph Gutjahr, Bernhard Langmann, Theresia Muhrer, Johann Muhry, Martin
Schnur, Elmar Steiner, Elisabeth Stoiser, Ernest Trümmer, Erwin Winkler;

Nicht anwesend war: Lukas Tschampa;

Entschuldigt hat sich: Lukas Tschampa;

Die Sitzung ist „öffentlich" bzw. "nicht öffentlich".

Vorsitzender: Bgm. Adolf Meixner

Sitzunssablauf:

• Eröffnung der Sitzung und Begrüßung:
Herr Bgm. Meixner eröffnet um 19.00 Uhr die 11. Gemeinderatssitzung 2022 im Panorama-
Saal des Gemeindeverwaltungsgebäudes und begrüßt alle erschienenen
Gemeinderatsmitglieder recht herzlich. Zuhörer sind nicht anwesend.

• Feststelluns der ordnungsgemäßen Einberufuns:

Die Einberufung zur Sitzung mit der Tagesordnung, erfolgte mit Schreiben vom 06.12.2022,
welches am selben Tag mittels E-Mail an alle Gemeinderatsmitglieder zugestellt bzw.
übermittelt wurde.

• Fragestunde (§ 54 Abs. 4 - GO) - Anfragen an den Bürsermeister, Mitglieder des
Gemeindevorstandes und Ausschussobmänner:

Herr Bgm. Meixner beantwortet Fragen aus der letzten Sitzung:

Kostenschätzung Aufschließungsstraße Hasslacher: Es ist nach wie vor keine aktuelle
Kostenschätzung vorhanden.

Projekt Geh- und Radweg: Es liegt nun eine Kostenschätzung vor. Diese belauft sich auf ca.
1,5 Millionen Euro (ursprüngliche Kostenschätzung hat sich somit fast verdreifacht). Daher
geht er davon aus, dass dieses Projekt nicht umgesetzt wird.
Lt. Fr. AL Neger (Wettmannstätten) wird nun an einer abgespeckten Version gearbeitet.
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Graffiti: Er hat die Graffitis bei der Bushaltestelle der Schule und am Skaterpark selbst in
Augenschein genommen. Dabei hat er festgestellt, dass die Geräte am Skaterpark kleine
Mängel aufweisen, die man bis zu Frühjahr beheben muss.
Die Graffitis wurden jedenfalls zur Anzeige gebracht.

Nun werden Fragen der Gemeinderäte an den Bürgermeister gestellt:

> GR Bernhard Langmann - l. Frage:
Thema Altstoffsammelzentmm Wettmannstätten -Er wurde von einem Wettmannstätter
Gemeinderat angesprochen, dass hier eine Unterschriftenliste kursiert. Ist dies bekannt?
Herr Bgm. Meixner hat noch keine Liste zu Gesicht bekommen.

Herr Bgm. Meixner erklärt, dass es am Ausstieg aus dem ASZ nichts zu rütteln gibt. Der
Gemeinderat hat den Beschluss gefasst. Er erwähnt, dass durch das ASZ Wettmannstätten
jährliche Kosten von ca. € 20.000,- fiir die Gemeinde Preding entstanden sind.
Es besteht aber weiterhin die Möglichkeit der Übernahme von Grünschnitt am alten
Müllplatz.

> GR HR DI Horst Becker- l. Frage:
Er spricht die Antwort seitens des Planungsbüros H2 betreffend des aus seiner Sicht falsch
montiertem Aussichtsrahmen (neues Kommunikationszentrum) an.
Es wurde wie folgt beantwortet:
Der Rahmen stellt einen Abschluss des Platzes dar und bildet zwischen Haus und Trafo eine Spange die den
Raumfasst.
Er rahmt den Ausblick und stellt die Umgebung in den Focus und lässt damit den Betrachter diese dadurch
bewusster wahrnehmen.

Er ist sozusagen ein Aussichtsfenster in die Weststeiermark.

GR HR DI Horst Becker findet diese Antwort wenig zufriedenstellend.

> GR Monika Becker - l. Frage:

Gerüchten zufolge würde die gesamte Schule in eine Ganztagesschule übergehen. Entspricht
dies der Wahrheit?

Herr Vzbgm. Steiner meldet sich zu Wort. Er berichtet über die heutige Aussprache mit
Fr. Mag. Stain: Am 19.01.2023 wird es eine Elternversammlung m der VS geben, mit
anschließender Abstimmung der Eltern.
Der vorgeschlagene Termin wurde von Fr. Mag Stain vorgegeben.

Fr. GR Becker berichtet von der aktuell großen Unruhe in der Schule/den Klassen.
Das wurde auch an den Gemeindevorstand von Fr. Mag. Stain so kundgetan.

Herr Bgm. Meixner hält fest, das Wichtigste ist, das Beste für die Schüler herauszuholen

Fr. GR Becker berichtet, dass sie seit Wochen alleine ist, weil ihre Kollegin krankheitsbedingt
immer wieder ausfällt.

Herr Bgm. Meixner berichtet, dass hier demnächst eine Änderung angedacht ist (sobald Fr.
GR Becker in den Ruhestand übergegangen ist)
Personalleasing soll gekündigt und Personal direkt eingestellt werden.

• Feststelluns der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Zu Beginn der Sitzung sind 14 Gemeinderatsmitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist
somit gegeben.
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Tages o rd n u n g

AIÖffentliche Sitzuns":
l) Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 15.11.2022;
2) Sitzungsplan 2023;
3) Wirtschaftsförderung Fa. Ajtnik;
4) Mehrkosten Fa. Interplan für FLAWI-Anderung 5.0;
5) Beschlüsse zur KG-Auflösung

a. Beschluss betreffend die Auflösung der MG Preding Orts- und
Infrastrukturentwicklungs KG zum festzulegenden Stichtag;

b. Beschluss betreffend die Übernahme und Fortsetzung des Betriebs der MG
Preding Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG;

c. Jahresabschluss der oben genannten KG zum vom Gemeinderat festgelegten
Zeitpunkt der Auflösung der KG.

d. Beschluss über die Darlehensübemahme;
Falltierentsorgung;
Zuzahlung Besuch Kinderkrippe;
Indexanpassung;
Tarifordnung;
Aufhebung der Verordnung „Ferienwohnungsabgabe";
Erlass der Verordnung „Zweitwohnsitz- und Leerstandabgabe";
Darlehen „Mehrkosten Errichtung Kommunikationszentrum" Feststellung
Bestbieter;
Darlehen „Mehrkosten Errichtung Kindergarten" Feststellung Bestbieter;
Darlehen „Umbau/Sanierung Kindergarten zur Kinderkrippe (Rebenweg)"
Feststellung Bestbieter;
Beratung und Beschlussfassung Untervoranschlag;

a. Untervoranschlag 2023 Volksschule Preding
b. Untervoranschlag 2023 Mittelschule Preding
c. Untervoranschlag 2023 Feuerwehr Preding
d. Untervoranschlag 2023 Feuerwehr Wieselsdorf

16) Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023
a. Beratung und Beschlussfassung - Hebesätze bzw. Höhe der zu erhebenden

Abgaben
b. Beratung und Beschlussfassung - Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von

Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker (Kassenkredit 2023)
c. Beratung und Beschlussfassung - Gesamtbetrag der Darlehen und

Zahlungsverpflichtungen
d. Beratung und Beschlussfassung - Dienstpostenplan (Stellenplan)
e. Beratung und Beschlussfassung - Nachweis über die Investitionstätigkeit und

deren Finanzierung
f. Beratung und Beschlussfassung - Mittelfristiger Haushaltsplan 2023 - 2027
g. Beratung und Beschlussfassung - Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

"Nicht öffentliche Sitzung":
l) Personalangelegenheiten;
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Auf § 55 (Anwesenheitspflicht) und auf § 56 (Beschlussfähigkeit) der GO 1967 i.d.F.
LGBl.Nr. 131/2014, wird hingewiesen.

Erweiteruns der Tasesordnuns:

Herr Bgm. IVteixner stellt den Antrag, die Tagesordnung wegen Dringlichkeit wie folgt zu
erweitern bzw. abzuändern und die unter Punkt a) bis e) Erweiterungen als TOP 17) bis 21)
aufzunehmen.

a) Nutzunssvereinbarungfen) für Vereine
b) Neuorsanisation Vereinsforderunsen
c) Vertrag Feuerwehr-Wohnuns
d) Eisenwasserversorsune Tiefenbrunnen
e) Aussetzen der derzeit laufenden Förderunsen

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Verlauf der Sitzung:

zu TOP 1. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 15.11.2022;

Der Entwurf des Sitzungsprotokolls über die 10. Gemeinderatssitzung vom 15.11.2022 wurde
den einzelnen Schriftführern per E-Mail zur Durchsicht und Inhaltsprüfung am 12.12.2022
übermittelt.

Herr Bgm. Meixner stellt fest, dass keine schriftlichen Eingaben vorgenommen bzw.
eingebracht wurden, weshalb zum Inhalt des Sitzungsprotokolls Zustimmung gegeben ist und
er stellt daher den Antrag, das Sitzungsprotokoll zu genehmigen.

Der Antrag von Herrn Bgm Meixner wird einstimmig angenommen. Das Protokoll wird
anschließend von den jeweiligen Fraktionsschriftführern, sowie vom Bürgermeister
unterfertigt.

zu TOP 2. Sitzungsplan 2023;

Herr Bgm Meixner berichtet über den erstellten Sitzungsplan für 2023:

Gemeinderat

Sitzungsplan

Dienstag, 24.01.2023, Dienstag, 14.02.2023, Samstag, 18.03.2023,
Dienstag, 11.04.2023, Dienstag, 09.05.2023, Dienstag, 13.06.2023,
Dienstag, 11.07.2023, Dienstag, 12.09.2023, Dienstag, 10.10.2023,
Dienstag, 14.11.2023, Dienstag, 12.12.2023;

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, den Sitzungsplan, wie oben angeführt, zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 3. Wirtschaftsförderung Fa. Ajtnik;

Herr Bgm Meixner berichtet über das Ansuchen um Wirtschaftsfördemng für die Jahre
2019,2020 und 2021 der Fa. Ajtnik in der Höhe von € 2.996,86.

Fr. GR Ajtnik erklärt sich als befangen und verlässt den Saal.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die Wirtschaftsförderung an die Fa. Ajtnik für die Jahre
2019, 2020 und 2021 mit einem Gesamtbetrag von € 2.996,86 auszuzahlen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 4. Mehrkosten Fa. Interplan für FLAWI-Anderung 5.0;

Herr Bgm Meixner berichtet, der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die
Mehrkosten aufgrund der Zusatzleistungen lt. Begleitschreiben mit einer Summe von
17.130,94 zu übernehmen.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, wie vom Wirtschaftsausschuss empfohlen, die
Mehrkosten aufgrund der Zusatzleistungen lt. Begleitschreiben mit einer Summe von
17.130,94 zu übernehmen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 5. Beschlüsse zur KG-Auflösung;

Herr AL Spath berichtet, über die erforderlichen Beschlüsse, die mit der zuständigen
Aufsichtsbehörde abgesprochen sind.

a. Beschluss betreffend die Auflösung der MG Preding Orts- und
Infrastrukturentwicklungs KG zum festzulegenden Stichtag;

Herr Vzbgm Steiner stellt den Antrag, die Auflösung der MG Preding Orts- und
Infrastrukturentwicklungs KG zum Stichtag 31.12.2022 entsprechend dem vorliegenden
Vertrag von Notariat Dr. Gerald Alberer zu beschließen.
Der vorliegende Vertrag wird zum integrierenden Bestandteil des Protokolls erklärt (Beilage

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

b. Beschluss betreffend die Übernahme und Fortsetzung des Betriebs der
MG Preding Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG;

Herr Vzbgm. Steiner stellt den Antrag, die Übernahme und die Fortsetzung des Betriebs der
MG Preding Orts- und Infrastmkturentwicklungs KG mit dem auf den bilanzstichtag
folgenden Tag (01.01.2023) zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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c. Jahresabschluss der oben genannten KG zum vom Gemeinderat
festgelegten Zeitpunkt der Auflösung der KG.

Herr Bgm Meixner berichtet, dass ein Jahresabschluss der MG Preding Orts- und
Infrastrukturentwicklungs KG zum 31.12.2022 zu erstellen ist. Dieser wird voraussichtlich
vom beauftragten Steuerberater (BDO) im zweiten Quartal 2023 erstellt.
Eine aufsichtsbeh. Genehmigung wird zwar umgehend beantragt, ist jedoch erst nach
Vorliegen des Jahresabschlusses (Schlussbilanz) möglich.

d. Beschluss über die Darlehensübernahme;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass der Gemeinderat einen Beschluss über die
Schuldübernahme für das Darlehen der MG Preding Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG
zu fassen hat. Ein diesbezüglicher Beschluss ist erst nach Vorliegen des Darlehensvertrages
möglich. Der Vertrag kann erst nach Feststellung der Darlehensschuld zu Stichtag
(31.12.2022) erstellt werden (Feststellung der Bankspesen). Voraussichtlich wird dieser mit
Februar vorliegen.

Die darlehensgebende Bank BAWAG hat der Marktgemeinde Preding zugesagt (schriftliche
Zusage liegt vor), dass bei Übernahme des Darlehens durch die Gemeinde und
aufsichtsbehördlicher Genehmigung die Haftungsurkunde der Gemeinde unverzüglich
zurückgestellt wird.

Herr Vzbgm Steiner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, dass die
Marktgemeinde Preding in vorliegende Haftungen der MG Preding Orts- und
Infrastrukturentwicklungs KG eintritt (Darlehenshaftung für die Errichtung des Sporthauses).
Die Schuldübernahme für das bestehende Darlehen ist ebenfalls zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Herr GK Stangl erkundigt sich über den aktuellen Schuldenstand. Fr. Schattinger gibt diesen
mit ca € 95.000,- bekannt. Der genaue Schuldenstand kann erst nach dem Bilanzstichtag
festgestellt werden.

Herr GR HR DI Becker gibt bekannt, dass aus seiner Sicht der Nachtrag zu beschließen ist.

Nach kurzer Beratung stellt Herr Vzbgm. Steiner den Antrag, den vorliegenden Nachtrag zur
Auseinandersetzungsvereinbarung vom 08.08.2022 von Dr. Gerald Alberer entsprechend der
Vorlage zu beschließen. Der Nachtrag wird zum integrierenden Bestandteil (Beilage 2) der
Verhandlungsschrift erklärt.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 6. Falltierentsorgung;

Herr Bgm Meixner berichtet, die Gemeinde ist mittlerweile gesetzlich verpflichtet,
mindestens 13% der vom Land berechneten Kosten für die Falltierentsorgung weiter zu
verrechnen. Bis dato wurden diese Beträge von der Gemeinde übernommen.
Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, bei Kleinbeträgen generell eine
Mindestgebühr über 5 € einzuheben. Bei Beträgen über 5 € wird nach tatsächlichem Aufwand
verrechnet. 30% der vom Land berechneten Kosten werden weiterverrechnet.
70% fördert die Gemeinde. Dies ist jedes Jahr neu zu beschließen.
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Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, wie vom Wirtschaftsausschuss empfohlen, 30% der vom
Land berechneten Kosten weiter zu verrechnen.
Bei Kleinbeträgen soll generell eine Mindestgebühr von 5 € eingehoben werden. Bei Beträgen
über 5 € wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 7. Zuzahlung Besuch Kinderkrippe;

Herr Bgm Meixner berichtet vom Beschluss der Gemeindebundsitzung letzten Jahres:

Für den Besuch von Kinderkrippen und Kindergärten außerhalb der
Wohnsitzgemeinde werden folciende, einheitliche mtl. Beiträfle zur
Beschlussfassunci in den jeweiligen Gemeinderäten voraeschlagen:

Halbtags unter 3 Jahre (6 h tgl.) Euro 220,-/Mo
Ganztags unter 3 Jahre (mehr als 6 h tgl.) Euro 250,-/Mo

Halbtags ab 3 Jahre bis Schulbeginn (6 h tgl.) Euro 120,-/Mo
Ganztags ab 3 Jahre bis Schulbeginn (mehr als 6 h tgl.) Euro 150,-/Mo

Gemeinden, die dieses vorgeschlagene Modell ab Herbst 2021 annehmen möchten, mögen die
dazugehörigen GR-Beschlüsse zeitgerecht fassen. Damit steht erstmals nach einigen Anläufen ein
einheitliches Tarifsystem zur Verfügung! Individuelle Fälle sind von den jeweiligen Gemeinden
gesondert in Vereinbarungen fest zu schreiben, bzw. zu behandeln.

Obfrau Skazel stellt den Antrag den präsentierten Vorschlag zu einheitlichen Gast KIGA-Beiträgen
im Bezirk Deutschtandsberg zu genehmigen. Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

Herr Bgm. Meixner hofft bis zum Sommer/Herbst selbst mit der Kinderkrippe starten zu
könunen

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die vom Gemeindebund beschlossenen einheitlichen
mtl. Beträge für den Besuch von Kinderkrippen außerhalb der Wohnsitzgemeinde wie folgt,
zu beschließen.

Halbtags unter 3 Jahre (6 h tgl.) Euro 220,-/Mo
Ganztags unter 3 Jahre (mehr als 6 h tgl.) Euro 250,-/Mo

Halbtags ab 3 Jahre bis Schulbeginn (6 h tgl.) Euro 120,-/Mo
Ganztags ab 3 Jahre bis Schulbeginn (mehr als 6 h tgl.) Euro 150,-/Mo

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 8 Indexanpassung;

Herr Bgm Meixner berichtet, über die vom Land vorgegebene Indexanpassung von 10,6 % für
das Jahr 2023.
Die folgende vorbereitete Kundmachung wird mit dem Gemeinderat durchbesprochen:
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Preding, am 16.12.2022

KUNDMACHUNGEN
(Bekanntmachung durch öffentlichen Anschlag)

l.

Kundmachung des Bürgermeisters über die Wertsicherung von Benutzungsgebühren 2023, gemäß
Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2022:

Gemäß § 71a Abs. 2 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 - GemO, LGBI. Nr. 115/1967, in Verbindung
mit dem Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde Preding vom 15.12.2022 wird

Aufgrund der Verlautbarung der Bundesanstalt Statistik Austria über den Verbrauchpreisindex 2015(VPI2015)
ändert sich die Höhe der Benutzungsgebühren am 01.01.2023 um grundsätzlich 10,6%. Mit den gleichzeitig
beschlossenen Neufestsetzungen bedeutet dies eine Änderung bzw. Neufestsetzung der Gebührenhöhe in den
Fällen

Wässerzählergebühr gemäß § 11 der Wasserlieferungsbestimmungen der Marktgemeinde Preding vom
25.01.2022

Wasserleitungsanschluss pauschal (ab 01.01.2018) ohneGrabarbeiten
§ 2 Abs. l

Anschlusskostenbeitrag bisher € 3.600,00 exkl. USt. neu: € 4.000,00 exkl. USt.
Anschlusskostenbeitrag bisher € 5.500,00 exkl. USt. neu: € 5.900,00 exkl. USt.
Kleinpreding-Berg

Wasserleitungsanschluss - Grabarbeiten (letzten 15m) pauschal (ab 01.01.20181
§ 3 Abs. 2
Grabarbeiten bisher € 250,00 exkl. USt. neu: € 275,00 exkl. USt.

Wasserversorgune:
§ 11 Abs. l

Wasserzinsfürlm3
Zählermiete bis 4 m3

Zählermiete bis 10 m3
Zählermiete bis 16 m3

Zählermiete über 16 m3
§ 11 Abs. 4
Wasserzinsfür l m3
Bereitstellungsgebühr

bisher € 1,97 exkl. USt.
bisher € 12,38 exkl. USt.
bisher € 16,88 exkl. USt.
bisher € 30,02 exkl. USt.
bisher € 375,28 exkl.USt.

bisher €
bisher €

4,33 exkl. USt.

20,64 exkl. USt.

neu :€ 2,18 exkl. USt.
neu :€ 13,69 exkl. USt.
neu: € 18,67 exkl. USt.
neu: € 33,20 exkl. USt.
neu :€ 415,06 exkl. USt.

neu: €

neu: €

4,79 exkl. USt.
22,82 exkl. USt.

2. Ka
nalbenützungsgebühr gemäß § 4 der Kanalabgabenordnung der Marktgemeinde Preding vom 25.01.2022

Kanalentsorgung:

Die Kanalbenützungsgebühr beträgt ab 01.01.2023 € 9,722/pro Monat exkl. USt.

l EWG/Jahr:
Ferienwohnobjekt/Jahr:

bisher € 105,48 exkl. USt.
bisher € 36,79 exkl. USt.

neu :€ 116,66 exkl.USt.
neu :€ 40,69 exkl. USt.

Kanalanschlusskostenbeitrae pro m2 Geschoßfläche

Anschlusskostenbeitrag bisher € 10,00 exkl. USt. (bleibt unverändert)
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Abfallgebühr gemäß §§ 15 und 16 der AbfaIIabfuhrordnung der Markgemeinde Preding vom 25.01.2022
i.d.g.F.

Müllentsorgung:

A. PRIVATHAUSHALTE BZW. WOHNEINHEITEN

Gemischte Siedlungsabfälle

Grundgebühr pro Betrieb und Jahr

Gefäßgebühr

Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß

Biomüll

Gefäßgebühr

Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß

1201
2401
3601
7701

11001

von

€ 62,95

1201
2401

von

€ 53,97
€ 107,33
€ 170,80
€ 342,62
€ 444,79

von

€ 134,16
€ 165,12

auf

€ 59,69
€ 118,70

€ 188,90
€ 378,94
€ 491,94

auf
€ 148,38

€ 182,62

von

€ 69,63

pro Jahr
pro Jahr
pro Jahr
pro Jahr
pro Jahr

pro Jahr
pro Jahr

B. LIEGENSCHAFTEN, DIE NICHT BZW. NICHT AUSSCHLIESSLICH WOHNZWECKEN DIENEN, WIE
BETRIEBE, GASTHÄUSER, BEHERBERGUNGSUNTERNEHMEN, KANZLEIEN, ORDINATIONEN, BANKEN
UND SONSTIGE EINRICHTUNGEN (KRANKEN-, PFLEGE, BETREUUNGS- UND SOZIALEINRICHTUNGEN
SOWIE ÄMTER UND BEHÖRDEN)

Grundgebühr pro Betrieb und Jahr

GEMISCHTER 51EDLUNGSABFALL (RESTMÜLL)

von

€ 60,00
von

€ 66,00

Gefäßgebühr

Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Umleerbehälter

Umleerbehälter

Umleerbehälter

Mulde

Mulde

Mulde

Mulde

Mulde

Mulde

Container

Container

Container

Leeranfahrt

2401

3601

11001

11001

11001

ULB8,5mD

ULB8,5mD
ULB8,5mD

Typs
Typ8
Typ 8
Typ 10
Typ 10
Typ 10
Typ 31
Typ 31
Typ 3l

von

€ 25,80
€ 26,83
€ 22,70
€ 23,74
€ 27,86
€ 52,63
€ 60,89
€ 77,40
€ 158,93
€ 167,18
€ 183,70
€ 158,93
€ 167,18
€ 183,70
€ 189,89
€ 207,43
€ 242,52
€9,00

auf

€ 28,53
€ 29,67
€25,11
€ 26,26
€30,81

€58,21
€ 67,34
€ 85,60
€ 175,78
€ 184,90
€ 203,17

€ 175,78
€ 184,90
€203,17
€ 210,02
€ 229,42
€ 268,23
€9,95

pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung

pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung

pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Anfahrt

bei monatlicher Abfuhr

bei monatlicher Abfuhr
bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

Die Kosten für die entsorgte Menge betragen pro kg von €0,210 auf €0,230.
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Gefäßgebühr

Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Umleerbehälter

Umleerbehälter

Umleerbehälter

Mulde

Mulde

Mulde

Mulde

Mulde

Mulde

Container

Container

Container

Leeranfahrt

1201

2401

3601

11001

11001

11001

ULB8,5mD

ULB8,5mD
ULB8,5mD

Typ8
Typs
TypS
Typ 10
Typ 10
Typ 10
Typ 31
Typ 31
Typ 31

von

€ 24,77
€ 25,80
€ 26,83
€ 22,70
€ 23,74
€ 27,86
€ 52,63
€ 60,89
€ 77,40
€ 158,93
€ 167,18
€ 183,70
€ 158,93
€ 167,18
€ 183,70
€ 189,89
€ 207,43
€ 242,52
€9,00

auf

€ 27,40

€ 28,53
€ 29,67
€25,11
€ 26,26
€ 30,81
€58,21

€ 67,34
€85,60
€ 175,78
€ 184,90
€ 203,17
€ 175,78
€ 184,90
€ 203,17
€ 210,02
€ 229,42
€ 268,23
€9,95

pro Entleerung

pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Anfahrt

bei monatlicher Abfuhr

bei monatlicher Abfuhr

bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägigerAbfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

Die Kosten für die entsorgte Menge betragen pro kg von €0,072 auf €0,080.

ALTPAPIER

Gefäßgebühr

Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Kunststoffgefäß
Umleerbehälter

Umleerbehälter

Umleerbehälter

Mulde

Mulde

Mulde

Mulde

Mulde

Mulde

Container

Container

Container

Leeranfahrt

Alle Beträge exkl. USt.

2401

3601

11001

11001

11001

ULB8,5mD

ULB8,5mD
ULB8,5mD

Typ 8
Typ 8
Typs
Typ 10
Typ 10
Typ 10
Typ 31
Typ 3l
Typ 3l

von

€ 25,80
€ 26,83
€ 22,70
€ 23,74
€ 27,86
€ 52,63
€ 60,89
€ 77,40
€ 158,93
€167,18
€ 183,70
€ 158,93
€ 167,18
€ 183,70
€ 189,89
€ 207,43
€ 242,52
€9,00

auf

€ 28,53
€ 29,67
€25,11
€ 26,26
€30,81
€58,21
€ 67,34
€85,60

€ 175,78
€ 184,90
€203,17
€ 175,78
€ 184,90
€ 203,17
€ 210,02
€ 229,42

€ 268,23
€9,95

pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung

pro Entleerung
pro Entleerung

pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Entleerung
pro Anfahrt

bei monatlicher Abfuhr

bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

bei wöchentlicher Abfuhr

bei 14-tägiger Abfuhr
bei monatlicher Abfuhr

C. BÜRGERPREISLISTE FÜR ANLIEFERUNGEN IM ASZ SCHILCHERLAND

Restmüll

Sperrmüll

kostenpflichtig!
500 kg Freimenge pro Jahr/pro
Haushalt für Bürger (DL, Frauental,
Preding)

von

€0,30

€0,30

auf
€0,50

€0,50

pro kg

pro kg



Altholz

Baum- und Strauchschnitt

Mähgut, Laub

Künstl. Mineralfaser (Stein- u.
Glaswolle)
XPS Platten

Bauschutt

Ziegelschutt, Beton

Asbestzement/Eternit

Heraklith (zementgeb.
Holzspanbeton)

Gipskarton (Gips)

PKW-Reifen ohne Felge
PKW-Reifen mit Felge
LKW- und Traktorreifen

Restmüllsack 60 Liter

Windelsack 60 Liter

Grünschnittsack 200 Liter

Bioeinstecksack 120 Liter
Bioeinstecksack 240 Liter

Zugbandsack Mineralfasern
Petty 5 l gelb (Speisefettkübel)
Mülli71(Biomüllkübel)

Alle Beträge inkl. USt.
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kostenlos für Bürger (DL, Frauental,
Preding)
kostenlos für Bürger (DL, Frauental,
Preding)
Kostenlos für Bürger (DL, Frauental,
Preding)
kostenpflichtig! Anlieferung nur in
geschlossenen Säcken
kostenpflichtig!
200 kg Freimenge pro Jahr/pro
Haushalt für Bürger (DL, Frauental,
Preding)
200 kg Freimenge pro Jahr/pro
Haushalt für Bürger (DL, Frauental,
Preding)
100 kg Freimenge pro Jahr/pro
Haushalt für Bürger (DL, Frauental,
Preding)
100 kg Freimenge pro Jahr/pro
Haushalt für Bürger (DL, Frauental,
Preding)
100 kg Freimenge pro Jahr/pro
Haushält für Bürger (DL, Frauental,
Preding)
kostenpflichtig!
kostenpflichtig!
kostenpflichtig!
kostenpflichtig! Entsorgung und
Abholung inkludiert
kostenpflichtig! Entsorgung und
Abholung inkludiert
kostenpflichtig! Entsorgung und
Abholung inkludiert
kostenpflichtig!
kostenpflichtig!
kostenpflichtig!
kostenpflichtig!
kostenpflichtig!

Für den Gemeinderat

Der Bürgermeister:

(Bgm. Adolf Meixner)

€0,15

€0,10

€0,10

€1,90

€0,06

€0,06

€0,20

€0,15

€0,15

€4,00
€6,00
€0,35

€3,00

€3,00

€5,00

€1,00
€1,50
€4,50
€2,40
€8,00

€0,15

€0,12

€0,12

€1,90

€3,50

€0,06

€0,06

€0,20

€0,15

€0,15

€5,00
€8,00
€0,35

€3,00

€3,00

€5,00

€1,00

€1,50
€4,50

€2,40
€8,00

pro kg

pro kg

pro kg

pro kg

pro kg

pro kg

pro kg

pro kg

pro kg

pro kg

pro Stück
pro Stück
pro kg

pro Stück

pro Stück

pro Stück

pro Stück
pro Stück
pro Stück
pro Stück

pro Stück

Angeschlagen am: 16.122022
Abgenommen am:

Herr AL Spath merkt an, dass bei Wasseranschluss, Kanalanschluss und Grabungsarbeiten
nicht sicher ist, ob diese indexangepasst werden dürfen.
Bevor man Gefahr läuft, dass die komplette Verordnung nicht gültig ist, kann man diese
Punkte herausnehmen und die Anhebung der Anschlussgebühr im Jänner beschließen.
Herr AL Spath löscht die besagten Absätze aus der Verordnung.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die überarbeitet Verordnung und somit nur die
Indexanpassung von 10,6% zu beschließen

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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Nun wird die Erhöhung der Hundeabgabe von € 60,- auf € 100,- besprochen:

Preding, am 16.12.2022

KUNDMACHUNGEN
(Bekanntmachung durch öffentlichen Anschlag)

Kundmachung des Bürgermeisters über die Änderung der Hundeabgabenordnung, gemäß
Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2022:

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat in seiner Sitzung vom 15.12.2022 einstimmig
beschlossen:

Die Hundeabgabeordnung laut Gemeinderatsbeschluss (l.Änderung) vom 12.03.2013 wird
abgeändert wie folgt:

l.

§3
Allgemeine Abgabensätze

Die Abgabe wird für das Kalenderjahr erhoben und beträgt pro Hund jährlich von EUR 60,00 auf
EUR 100,00.

§13
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft.

Für den Gemeinderat

Der Bürgermeister:

(Bgm. Adolf Meixner)

Angeschlagen am: 16..12,2Q22

Abgenommen am:

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, Hundeabgabe von € 60,- auf € 100,-zu erhöhen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 9. Tarifordnung;

Herr Bgm Meixner berichtet, wie in der Wirtschaftsausschusssitzung besprochen, wurden
folgende Kundmachungen erstellt

Panorama-Saal

KUNDMACHUNGEN
IBIII

(Bekan ntm ach ung du rchofifentlichen An schlag) |^

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat in seiner Sitzung vom 15.12.2022
einstimmig beschlossen

die Tarifordnung für den Panorama-Saal im Marktgemeindeamt Preding wird ab
01.01.2023 wie folgt festgelegt:

Beschluss des Gemeinderates in

derGR-Sitzungam 15.12.2022
Gebührensätze

für
Kautionen

Schlüsselkaution:

EUR 50,00

Kaution für ortsansässige Bewohner und Firmen:

EU R 100,00

Kaution für Ortsfremde und ortsfremde Firmen:

EUR 200,00

Beschluss des Gemeinderates in

derGR-Sitzungam 15.12.2022
Gebührensätze

für
Veranstaltungen

Tagespauschale:

EUR 350,00

%Tagespauschale:

E U R 200,00

Gastro (auch für Trauungen): EUR 100,00

Gemeindeveranstaltungen/Veranstaltungen im

Rahmen des Kulturausschusses:

ohne Entgelt

Beschluss des Gemeinderates in

der GR-Sitzung am 15.12.2022
Gebührensätze

für
Trauungen

Für Ortsansässige:
Benützungspauschale:

EUR 100,00

Für Ortsfremde:

Benützungspauschale:

EUR 250,00

Beschluss des Gemeinderates in

derGR-Sitzungam 15.12.2022
Anzahlungen bzw.
Stornogebühren

Anzahlungen:

25% der Gesamtsumme

Stornogebühren:

Bei Storno wird die Anzahlung als Stornogebühr
einbehalten.

Alle Tarife verstehen sich inkl. USt.

Diese Tarifordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft.

Für den Gemeinderat

Der Bürgermeister:
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Man bespricht die Verordnung allgemein. Kleinigkeiten wurden ergänzt (Uhrzeit bei '/2
Tagespauschale (08:00-13:00 Uhr) und „Reinigung und Bestuhlung ist inkludiert" wurde
eingefügt)

Der alte Sitzungssaal ist für kleine Veranstaltungen bis 10 Personen gratis. Dies soll auf der
Homepage kundgetan werden.

Kleiner Turnsaal

KUNDMACHUNGEN
(Bekanntmachung durch öffentlichen Anschlag)

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat in seiner Sitzung vom 15.12.2022 einstimmig beschlossen

die bisherigen Tarifordnungen (Benutzungsgebühren) werden aufgehoben bzw. abgeändert;

für den kleinen Turnsaal im Schulzentrum Preding wird ab 01.01.2023 wie folgt festgelegt:

Beschluss des Gemeinderates

in derGR-Sitzung am
15.12.2022

Gebührensätze
für

Kautionen

Schlüsselkaution:

EUR 50,00

Kaution für ortsansässige Bewohner und Firmen:

EU R 100,00

Kaution für Ortsfremde und ortsfremde Firmen:

EU R 200,00

Beschluss des Gemeinderates

in derGR-Sitzung am
15.12.2022

Gebührensätze
für

regelmäßige
Nutzungen

Ortsansässige Vereine:
Unkostenbeitrag für die erste Stunde:
EUR 7,50

Eurjede weitere Stunde;
EUR 5,00

Für Ortsfremde:
Unkostenbeitrag für die erste Stunde:

EUR 15,00
Für jede weitere Stunde:

EUR 7,50

Alle Tarife verstehen sich inkl. USt.

Diese Tarifordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft.

Für den Gemeinderat

Der Bürgermeister:

(Bgm. Adolf Meixner)

Angeschlagen am: 16,12,2022
Abgenommen am:

Es wurden keine Anderungswünsche geäußert.
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Großer Turnsaal
Preding, am 16.12.2022

KUNDMACHUNGEN
(Bekanntmachung durch öffentlichen Anschlag)

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat in seiner Sitzung vom 15.12.2022
nachstehende Beschlüsse gefasst:

In der Markgemeinde Preding werden für die Benützung des großen Turnsaales'1i@
Schulzentrum Preding nachstehende Gebührensätze eingehoben, wie folgt:

Beschluss des
Gemeinderates in der GR-

Sitzung am 15.12.2022

Gebührensätze

für
Kautionen

Schlüsselkaution:

EUR 50,00

Kaution für ortsansässipe Bewohner und

Firmen:

EUR 100,00

Kaution für Ortsfremde und ortsfremde

Firmen:

EUR 200,00

Beschluss des

Gemeinderates in der GR-

Sitzung am 15.12.2022

Gebührensätze
für

Veranstaltungen

Tagespauschale:
EUR 350,00

Bühne (Auf-und Abbau: EUR 100,00

Ortsansässige Vereine:

Aufwandsentschädigung der
Reinigungskosten
wird nach Aufwand verrechnet

Gemeindeveranstaltungen / Veranstaltungen

im Rahmen des Kulturausschusses:

ohne Entgelt

Beschluss des
Gemeinderates in der GR-

Sitzung am 15.12.2022

Gebührensätze

für
regelmäßige
Nutzungen

Ortsansässige Vereine:

Unkostenbeitrag für die erste Stunde:
EUR 10,00
Für jede weitere Stunde:

EUR 5,00

Für Ortsfremde:

Unkostenbeitrag für die erste Stunde:

EUR 20,00
Für jede weitere Stunde:

EUR 10,00

Alle Tarife verstehen sich inkl. USt.
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Diese Tarifordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft.

Für den Gemeinderat

Der Bürgermeister:

(Bgm. Adolf Meixner)

Angeschlagen am: 16,12,2022
Abgenommen am:

Eine kleine Andemng ist gewünscht: Bei den Gebühren für Veranstaltungen ortsansässiger
Vereine wird von Aufwandsentschädigung der Reinigungskosten wird nach Außvand
verrechnet" geändert auf,. Ohne Entgelt / Reinigungskosten werden nach Aufwand
verrechnet".

Preding, am 16.12.2022

KUNDMACHUNGEN
(Bekanntmachung durch öffentlichen Anschlag)

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat in seiner Sitzung vom 15.12.2022 einstimmig
nachstehenden Beschluss gefasst:

Die Leihgebühren betragen wie folgt:

Leihgebühr für kleine Walze (ca. 550 kg) l Tag
Leihgebühr für kleine Walze (ca. 550 kg) Wochenende

Leihgebühr für Stampfer l Tag
Leihgebühr für Stampfer Wochenende

EUR 25,00

EUR 50,00

EUR 20,00
EUR 40,00

Alle Preise verstehen sich inkl. USt.

Diese Tarifordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft.

Für den Gemeinderat

Der Bürgermeister:

Angeschlagen am: 16.12,2022
Abgenommen am:

(Bgm. Adolf Meixner)



18

Herr. GR Ing. Gurt fragt, ob eine Kaution sinnvoll wäre.
Herr Bgm. Meixner berichtet, dass dies nicht angedacht ist, Die Übernahme erfolgt immer
direkt über die WiHo-Mitarbeiter.

Herr Bgm. Meixner verlässt kurz den Saal.

Herr Vzbgm. Steiner stellt den Antrag, alle oben angeführten Kundmachungen wie
besprochen abzuändern und zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Herr Bgm. Meixner betritt wieder den Saal.

zu TOP 10. Aufhebung der Verordnung „Ferienwohnungsabgabe;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass die Ferienwohnungsabgabe aufgehoben wird.

Preding, am 16.12.2022

KUNDMACHUNGEN
(Bekanntmachung durch öffentlichen Anschlag)

§1

Die Ferienwohnungsabgabeordnung der Marktgemeinde Preding laut

Genieinderatsbeschluss vom 11.09.2018, wird aufgehoben.

§2

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft.

Für den Gemeinderat

Der Bürgermeister:

(Bgm. Adolf Meixner)

Angeschlagen am: 16,1.2,2022
Abgenommen am:

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die Ferienwohnungsabgabe aufzuheben.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 11. Erlass der Verordnung „Zweitwohnsitz- und Leerstandabgabe;

Herr AL Spath berichtet, die Ferienwohnabgabe wird durch Zweifrwohnsitz- und
Leerstandabgabe. ersetzt.
Die Marktgemeinde Preding fällt in die Kategorie 2, somit können € 7,- oder € 8,- m2
verrechnet werden.

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt, € 8,- /m2 pro Jahr

2

GZ: A-2022-1289-00642 Preding, am 16.12.2022

VERORDNUNG

§1

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat m seiner Sitzung vom 15.12.2022
nachstehenden Beschluss gefasst:

In der Marktgemeinde Preding werden

l. eine Abgabe auf Zweitwohnsitze (Zweitwohnsitzabgabe) im Siime § l Z l
StZWAG und

2. eine Abgabe auf Wohnungen ohne Wohnsitz (Wohnungsleerstandsabgabe) im
Sinne § l Abs 2 StZWAG (Wohnungsleerstand = mehr als 26 Kalenderwochen keine
Wohnsitzmeldung)

eingehoben.

§2

Der Abgabensatz wird einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet für

a) die Zweitwohnsitzabgabe gemäß § 7 StZWAG mit € 8,00 je m2 Nutzfläche
festgesetzt;

b) die Wohnungsleerstandsabgabe gemäß § 12 StZWAG mit € 8,00 je m2
Nutzfläche festgesetzt.

§3

Die Verordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft.

Für den Gemeinderat
Der Bürgenneister:

(Bgm. Adolf Meixner)

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die Zweitwohnsitz- und Leerstandabgabe für das
gesamte Gemeindegebiet mit € 8,00 je m2 Nutzfläche festzusetzen und die obige Verordnung
zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.



20

zu TOP 12. Darlehen „Mehrkosten Errichtung Kommunikationszentrum" Feststellung
Bestbieter;

Herr AL Spath berichtet, Raika bietet keinen Fixzins mehr an.
Herr Kölbl Wolfgang geht davon aus, dass Zinsen wieder sinken werden. Durch die Inflation
muss man aber vom Gegenteil ausgehen.
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Herr Bgm. Meixner spricht sich für die sichere Variante des Bestbieters HYPO aus mit 15
Jahren Laufzeit für den Kindergarten und 20 Jahren Laufzeit für das KommZentmm, jeweils
mit Fixzins.

Herr AL Spath erklärt, heute geht es nur um die Ermittlung des Bestbieters. Dieser wird mit
Erstellung des Darlehensvertrages beauftragt und im Jänner dann dem GR zum Beschluss
gebracht.

Es wird rege über alle Vor- und Nachteile der jeweiligen Varianten diskutiert, Herr Bgm.
Meixner und Herr AL Spath beraten den GR über alle Punkte.
Es wurde abgestimmt, wer sich für 15 Jahre Laufzeit ausspricht.
Die Mehrheit ist für 15 Jahre.

Es wird als Bestbieter die HYPO mit Fixzins für 15 Jahre festgelegt.
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Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, als Bestbieter die HYPO mit Fixzins für 15 Jahre
festzulegen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Kurzer Bericht, dass Isabella Bierbacher als neue Mitarbeiterin eingestellt wurde (Beschluss
im Vorstand)

zu TOP 13. Darlehen „Mehrkosten Errichtung Kindergarten" Feststellung Bestbieter;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass auch für das Darlehen betreffend Mehrkosten Errichtung
KiGa folgende Anbote eingetroffen sind:
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Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, als Bestbieter die HYPO mit Fixzins für 15 Jahre
festzulegen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

((zu TOP 14. Darlehen „Umbau/Sanierung Kindergarten zur Kinderkrippe (Rebenweg)"
Feststellung Bestbieter;

Da die Sanierung der Kinderkrippe mit Eigenmittel abgedeckt wird, kann dieser Punkt
abgesetzt werden.
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TOP 15) Beratung und BeschlussfassungUntervoranschlag;

a) UVA 2023 - Volksschule Preding

Herr Bgm. Meixner berichtet über den beiliegenden Untervoranschlag der Volksschule Preding.

Die Gastschulbeiträge wurden mittels Mail den betroffenen Gemeinden mitgeteilt. Es wurden keine

Einwände bekanntgegeben.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, den Untervoranschlag der Volksschule Preding für das HH-Jahr

2023 in der vorliegenden Form zu beschließen.

b) UVA 2023 - Mittelschule Preding

Herr Bgm. Meixner berichtet über den beiliegenden Untervoranschlag der Mittelschule Preding.

Die Gastschulbeiträge sowie die Schulerhaltungsbeiträge wurden mittels Mail den betroffenen

Gemeinden mitgeteilt. Es wurden keine Einwände bekanntgegeben.

Der UVA fürs Personal fällt für weg, da die Lohnkosten von Frau Steinwender Lisa vom Bund

übernommen werden.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, den Untervoranschlag der Mittelschule Preding für das HH-Jahr

2023 in der vorliegenden Form zu beschließen.

c) UVA 2023 - Feuerwehr Preding

Herr Bgm. Meixner berichtet über den beiliegenden Untervoranschlag der Feuerwehr Preding.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, den Untervoranschlag der Feuerwehr Preding für das HH-Jahr

2023 in der vorliegenden Form zu beschließen.

d) UVA 2023 - Feuerwehr Wieselsdorf

Herr Bgm. Meixner berichtet über den beiliegenden Untervoranschlag der Feuerwehr Wieselsdorf.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, den Untervoranschlag der Feuerwehr Wieselsdorffür das HH-

Jahr 2023 in der vorliegenden Form zu beschließen.

TOP 16 a): Beratung und Beschlussfassung - Hebesätze bzw. Höhe der zu erhebenden Abgaben

> Bgm. Meixner stellt den Antrag, nachfolgende Hebesätze bzw. Höhe der zu erhebenden Abgaben für

das Haushaltsjahr 2023 zu beschließen:

Grundsteuer:

A) Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (v. H. der Messbeträge): 500,00

B) Für sonstige Grundstücke (v. H. der Messbeträge): 500,00

Die Hundeabßabe wird in der mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2022 festgesetzten Höhe im

Haushaltsjahr 2023 weiter erhoben.

Die Hundeabgabe wird im Haushaltsjahr 2023 in nachstehender Höhe erhoben: € 100,00

Der Trinkwasserpreis wird gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2022 mit € 2,182 exkl.

gesetzlicher USt pro m3 Trinkwasser festgesetzt. Die übrigen Abgaben und Gebühren im Bereich
Trinkwasser (Grund- und Bereitstellungsgebühr, Zählermiete, Anschlusskosten) werden gemäß

Wasserlieferungsbedingungen vom 25.12.2022 neu erhoben.
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Die Müllßebühren (Grundgebühr und Variable Gebühr) werden mit den mit Gemeinderatsbeschluss

vom 15.12.2022 die festgesetzten Höhen (Indexanpassung) im Haushaltsjahr 2023 erhoben.

Die Kanalabgaben laut Kanalabgabenordnung werden mit den mit Gemeinderatsbeschluss vom

15.12.2022 die festgesetzten Höhen im Haushaltsjahr 2023 erhoben.

Der Gemeinderat nimmt diesen Antrag einstimmig an.

TOP 16 b): Beratung und Beschjyssfassunß - Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
erforderlichen Kassenstärker (Kassenkredit 2023)

> Bgm. Meixner stellt den Antrag, den Kassenkredit mit einer Summe von Euro 943.083,33 (das ist 1/6
von SU 21 - 5.658.500,00) für das Haushaltsjahr 2023 zu beschließen:

Der Gemeinderat nimmt diesen Antrag einstimmig an.

TOP 16 c): Beratung und Beschlussfassune-Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen

> Bgm. Meixner stellt den Antrag, den Gesamtsumme der Darlehen in der Höhe von Euro 9.632.208,23

per 31.12.2023 mit einem Zugang von 1.096.000,00 im Jahr 2023 zu beschließen:
Nachweis ANLAGE 6 c im VA 2023

Der Gemeinderat nimmt diesen Antrag einstimmig an.

TOP 16 d): Beratung und Beschiyssfassung- Dienstpostenplan (Stellenplan)

> Bgm. Meixner stellt den Antrag, den Stellenplan für den Gesamthaushalt 2023 zu beschließen:

Nachweis Stellenplan für den Gesamthaushalt

Insgesamt sind Personalkosten in Höhe von € 1.268.500,00

Der Gemeinderat nimmt diesen Antrag einstimmig an.

TOP 16 e): Beratung und Beschlussfassung- Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

> Bgm. Meixner stellt den Antrag, die Investitionstätigkeiten für den Gesamthaushalt 2023 zu
beschließen:

Nachweis ANLAGE A VA 2023

Der Gemeinderat nimmt diesen Antrag einstimmig an.

TOP 16 f): Beratung und Beschlussfassung - MittelfristiKer Haushaltsplan 2023-2027

> Bgm. Meixner stellt den/tnfrog, den MEFP (Mittelfristiger Finanzplan), laut beiliegendem Entwurf für

die Haushaltsjahre 2023 - 2027 zu beschließen:

Der Gemeinderat nimmt diesen Antrag einstimmig an.
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TOP 16 e): Beratung und Beschlussfassung - Voranschlag für das Haushattsjahr^023

Herr Bürgermeister berichtet, dass der vorliegende Entwurf des Voranschlages, samt Beilagen für das HHJ

2023 ab dem 01.12.2022 über 14 Tage zur öffentlichen Einsichtnahme, kundgemacht wurde.

Bisher wurden diesbezüglich keine Stellungnahmen bzw. Einsprüche abgegeben.

Wie im Vorbericht beschrieben wurde der Saldo 00 wurde mit der Eröffnungsbilanz Rücklage abgedeckt
(€ -329.400,00)

Im Gebührenbereich (Müll, Kanal, Wasser) konnte eine Kostendeckung budgetiert werden.
Eine geplante Rücklage im Müll über Euro 26.300,00 wurde budgetiert.
Der große Gewinn resultiert daraus, dass wir nächstes Jahr nicht mehr beim ASZ Wettmannstätten involviert
sind.

Bei der Kostenstelle 853000 - Caritas Seniorenwohnheim wurde eine geplante Rücklagenzuführung von Euro

149.600,00 budgetiert.

Es wurde heute nochmals ein GHD Datenträger Testupload beim Land Steiermark hochgeladen, dieser

wurde fehlerfrei durchgeführt.

Fragen der Gemeinderäte:

Es gibt keine Fragen. Alle Gemeinderäte und Gemeinderätinnen wurden der Voranschlagsentwurf 2023 inkl.

aller Beilagen per mail zugestellt. Diesbezüglich wurden keine Stellungnahmen und Änderungswünsche
geäußert.

> Nach Erläuterung des Voranschlages 2023 mittels Leinwandprojektion durch den Bürgermeister und

nachdem keine weiteren Fragen gestellt wurden, stellt Bgm. Meixner den Antrag den vorliegenden

Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 samt den vorangegangenen Beschlüssen gemäß § 76 Abs. 2
GemO zum Beschluss zu erheben.

Der Gemeinderat nimmt diesen Antrag einstimmig an.

Herr Bgm. Meixner befragt Herrn GR HR DI Becker zum Klein-Predingbach.
Er berichtet, nächstes Jahr wird dieses Projekt verwirklicht, jedoch nur mit 1/3 der Kosten, da
die Sohleintiefungen nicht so aufwändig betrieben werden sollen.

zu TOP 17. Nutzungsvereinbarung(en) für Vereine;

Herr AL Spath berichtet überblicksmäßig, was in der Wirtschaftsausschusssitzung besprochen
und dem GR zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird.
Herr GR Langmann fragt, wie die Vereinbarungen getroffen werden.
Herr AL Spath erklärt, Standartpunkte werden in den Verträgen aller Vereine gleichbehandelt.
Speziellere Themen werden auf den jeweiligen Verein angepasst
Herrn GR HR DI Becker schlägt vor, den Beschluss zu vertagen. Somit können alle
Änderungen in den Entwurf eingearbeitet werden.

Der Antrag wird abgesetzt und auf die nächste Sitzung vertagt.
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zu TOP 18. Neuorganisation Vereinsförderungen;

Herr Bgm Meixner berichtet, entsprechend dem Ergebnis der Wirtschaftsausschusssitzung
sind Vereinsförderungen für das Jahr 2023 im VA nur ansatzweise berücksichtigt. Ob, wie
weit, und in welcher Form die Vereinsfördemng im Jahr 2023 erfolgen kann, wird
voraussichtlich im 3. Quartal 2023 im Zuge der Erstellung eines Nachtragsvoranschlages
geklärt. Dies gilt auch für Grünland, PV, Biomasse und dergleichen.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die Vereinsförderungen bis zum Nachtragsvoranschlag
auszusetzen und die Art und Form der Vereinsförderungen neu zu beschließen.

Der Antrag wird mit 12 Stimmen dafür und zwei Stimmenthaltungen (Herr GR
Langmann, Herrn GR HR DI Becker) angenommen.

zu TOP 19. Vertrag Feuerwehr-Wohnung;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass aufgrund einer gesetzlichen Änderung die Marktgemeinde
Preding verpflichtet ist, sämtliche Belange der gemeindeeigenen Wohnung im Feuerwehrhaus
künftig selbst zu regeln bzw. selbst abzurechnen. Im Zuge der Aufarbeitung wurde der
bestehende Mietvertrag mit Fr. Birgit Müller in Augenschein genommen, und festgestellt,
dass für 99,54 m2 ein Mietentgelt in der Höhe von € 372,59 zuzüglich Nebeiikosten in der
Höhe von € 69,23 vorgeschrieben werden. Dies entspricht nicht mehr den aktuellen Kosten
für Mietwohnungen. Der Gemeinderat beauftragt Herrn AL Spath mit der Prüfung der
möglichen Erhöhung bzw. Neufassung eines Mietvertrages.
Nach Vorliegen des Ergebnisses wird die Angelegenheit dem Gemeinderat erneut zur
Beschlussfassung vorgelegt.

zu TOP 20. Eigenwasserversorgung Tiefenbrunnen;

Herr Bgm Meixner berichtet über den aktuellen Umstand beim Tiefenbrunnen. Herr Mag.
Wolf stellt hierzu ein Anbot für das hydrogeologische Consulting in Höhe von € l .930,-.
Jedoch benötigt er zusätzlich die Fa. TDC dazu (muss Tiefenbohrung beurteilen). Diese hat
ein Anbot über € 12.864,60 inkl. USt. vorgelegt.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, Herrn Mag. Wolf mit dem hydrogeologische Consulting
in Höhe von € 1.930,- exkl. USt zu beauftragen sowie das Anbot der Fa. TDC über €
12.864,60 inkl. USt anzunehmen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 21. Aussetzen der derzeitigen Förderungen;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass man wie in der Wirtschaftsausschusssitzung besprochen,
für heuer alle Förderungen (Grünland, Wirtschaftsförderung, PV, Biomasse, Luftwärme und
dgl.) aufhebt. (Hier sind die Verordnungen aufzuheben.)
Im 3. Quartal 2023 kann man, je nach finanzieller Lage, erneut darüber diskutieren,
Förderungen wiedereinzuführen.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, alle derzeit geltenden Förderungen auszusetzen.

Der Antrag wird mit 13 Stimmen dafür und einer Enthaltung (Fr. GR Muhrer)
angenommen.
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Die 11. öffentliche Gemeinderatssitzung 2022 wird um 21:51 Uhr, nachdem keine weiteren
Wortmeldungen erhoben und sonstige Anregungen angezeigt werden, durch Bgm. Meixner
beendet. Im Anschluss daran wird die "Nicht öffentliche Sitzung" mit den
Tagesordnungspunkten

"Nicht öffentliche Sitzuns":

l) Personalangelegenheiten;

fortgesetzt.

Die Verhandlungsschrift für die „Öffentliche Sitzung" besteht aus insgesamt 28 Seiten

gelesen - genehmigt - gefertigt
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